
Unsere Termine 2019:

Bildnachweise: stock.adobe.com, stage entertainment, 
Steiermark Tourismus, im Katalog aufgeführten Hotels



44 M IT T W O C H S T R E FF  ·  WE I H NA C HT S M ÄR K T E  ·  FA H RT  I N S  B L AU E

Leistungen
 ● Fahrt im Fernreiseomnibus
 ● 1 x Übernachtung in einem von 
uns ausgewählten Hotel

 ● Zimmer mit Dusche/WC
 ● 1 x Frühstücksbuff et
 ● 1 x Abendessen als 3-Gang-Menü
 ● sämtliche Rundfahrten mit dem Bus
 ● schönes Überraschungsprogramm

UNSER DANKESCHÖN-PREIS
Di, 19.03–Mi, 20.03.2019
Di, 04.06–Mi, 05.06.2019
Di, 10.09.–Mi, 11.09.2019
Di, 03.12.–Mi, 04.12.2019
Doppelzimmer p. P. 129,– EUR
Einzelzimmerzuschlag p. P. 20,– EUR

2
 Tage

NEU!!!

Formbla� zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Hippeli-Reisen e.K. trägt die volle Verantwortung 
für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 
Zudem verfügt das Unternehmen Hippeli-Reisen e.K. über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, 
falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen 

 Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss 
des Pauschalreisevertrags.

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für 
die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenen Reiseleistungen.

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefon nummer 
oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie 
sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro 
in Verbindung setzen können.

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerh-
alb einer angemessenen Frist und unter Umständen 
unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person 
übertragen.

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, 
wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibst-
offpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag 
ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis 
spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. 
Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreise-
preises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag 
zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das 
Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Re-
isende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die 
 entsprechenden Kosten sich verringern.

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rück-
trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten 
eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer 
der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise 
mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. 
Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Un-
ternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Paus-
chalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 
auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf 
eine Entschädigung.

• Die Reisenden können bei Eintritt außer gewöhnlicher 
Umstände vor Beginn der  Pauschalreise ohne Zahl-
ung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurück-
treten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwer wiegende Sicherheitsprobleme bestehen, 
die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträch-
tigen.

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn 
der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemesse-
nen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten.

• Können nach Beginn der Pauschalreise  wesentliche 
Bestandteile der Pauschal reise nicht vereinba-
rungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem 
Reisenden angemessene andere Vorkehrungen 
ohne Mehrkosten  anzubieten. Der Reisende kann 

ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurück treten (in der Bundesrepublik Deutschland 
heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn  Leistungen 
nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies 
erhebliche Auswirkungen auf die Erbring ung der 
vertraglichen Pauschal reiseleistungen hat und der 
Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preis minderung 
und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen 
nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Bei-
stand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstal ters oder – 
in einigen Mitgliedstaaten – des  Reisevermittlers 
werden Zahlungen zurück erstattet. Tritt die Insol-
venz des Reise veranstalters oder, sofern einschlä-
gig, des  Reisevermittlers nach Beginn der Pauschal-
reise ein und ist die Beförderung Bestandteil der 
Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Re-
isenden gewährleistet. Hippeli- Reisen e.K. hat eine 
Insolvenzabsicherung mit tourVers abgeschlossen. 
Die Reisenden können diese  Einrichtung (tourVers, 
Borsteler Chausee 51, 22453 Hamburg, Tel. 040-
53799360, E-Mail service@tourvers.de) kontak-
tieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insol-
venz von  Hippeli-Reisen e.K. verweigert werden.

Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt sollte schriftlich oder in 
Textform (E-Mail, Fax, SMS) gegenüber dem Veranstalter 
erfolgen. Ausreichend ist der Rücktritt gegenüber dem Re-
isevermittler. Maßgeblich ist der Zugang des Rücktritts bei 
dem Veranstalter oder Vermittler.
9.2. Tritt der Reisende vom Vertrag zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, verliert der Reiseveranstalter den Anspruch 
auf den vereinbarten Reisepreis. Der Reiseveranstalter 
kann jedoch eine angemessene Entschädigung bei Busrei-
sen nach Ziff. 9.3. verlangen. Bei den sonstigen Reisen gilt 
Ziff. 9.5.

9.3. Unsere Entschädigungspauschalen bei Busreisen
Bis 45 Tage vor Reisebeginn 10 %
Bis 44.bis 22. Tag vor Reisebeginn 30 %
Bis 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 50 %
Bis 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn 75 %
ab dem 6. Tag und bei Nichtanreis 80 %

9.4. Dem Reisenden wird ausdrücklich der Nachweis 
gestattet, dass der Anspruch auf Entschädigung nicht ent-
standen oder die Entschädigung wesentlich niedriger als 
die angeführte Pauschale sei.
9.5. Bei Reisen, die nicht unter Ziff. 9.3. fallen, bestimmt 
sich die Höhe der Entschädigung nach dem Reisepreis 
abzüglich des Werts der vom Reiseveranstalter ersparten 
Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was er durch an-
derweitige Verwendung der Reiseleistungen erwirbt. Der 
Veranstalter hat insoweit auf Verlangen des Reisenden die 
Höhe der Entschädigung zu begründen.
9.6. Nach dem Rücktritt des Reisenden ist der Veranstalter 
zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet. Die Rück-
erstattung hat unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb 
von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung, zu er-
folgen.
9.7. Abweichend von Ziff. 9.2. kann der Reiseveranstalter 
vor Reisebeginn keine Entschädigung verlangen, wenn am 
Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unver-
meidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die 
Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von 
Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchti-
gen. Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich 
i.S. dieses Untertitels, wenn sie nicht der Kontrolle der 
Partei unterliegen, die sich hierauf beruft und sich ihre 
Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle 
zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären.

10. Umbuchungen und Änderungen auf Verlangen 
des Reisenden
10.1. Grundsätzlich besteht nach Vertragsschluss kein 
Anspruch des Reisenden auf Änderungen des Vertrags. Der 
Veranstalter kann jedoch, soweit für ihn möglich, zulässig 
und zumutbar, Wünsche des Reisenden berücksichtigen.
10.2. Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss Änderun-
gen oder Umbuchungen, so kann der Veranstalter bei 
Umbuchungen etc. als Bearbeitungsentgelt pauschaliert 
15 EURO verlangen, soweit er nicht nach entsprechender 
ausdrücklicher Information des Reisenden ein höheres Bear-
beitungsentgelt oder eine höhere Entschädigung nachweist, 
deren Höhe sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Werts 
der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie 
dessen bestimmt, was der Reiseveranstalter durch ander-
weitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann.

11. Reiseabbruch
Wird die Reise nach Reisebeginn infolge eines Umstandes 
abgebrochen oder wird eine Leistung aus einem Grund nicht 
in Anspruch genommen, der in der Sphäre des Reisenden 
liegt (z.B. Krankheit), so hat der Veranstalter bei den Leis-
tungsträgern die Erstattung ersparter Aufwendungen sowie 
erzielter Erlöse für die nicht in Anspruch genommenen Leis-
tungen zu erreichen, sofern es sich nicht um völlig unerhe-
bliche Leistungen handelt oder gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen dem entgegenstehen.

12. Kündigung bei schwerer Störung durch den 
Reisenden – Mitwirkungspflichten
12.1. Der Veranstalter kann den Reisevertrag fristlos 
kündigen, wenn der Reisende trotz Abmahnung erheblich 
weiter stört, so dass seine weitere Teilnahme für den Ver-
anstalter und/oder die Reisenden nicht mehr zumutbar ist. 
Dies gilt entsprechend auch, wenn der Reisende sich nicht 
an sachlich begründete Hinweise hält. Dem Veranstalter 
steht in diesem Fall der Reisepreis weiter zu, soweit sich 
nicht ersparte Aufwendungen und Vorteile aus einer an-
derweitigen Verwertung der Reiseleistung(en) ergeben. 
Schadensersatzansprüche des Veranstalters bleiben in-
sofern unberührt.
12.2. Der Reisende soll die ihm zumutbaren Schritte (z.B. 
Information des Veranstalters) unternehmen, um drohende 
ungewöhnlich hohe Schäden abzuwenden oder gering zu 
halten.

13. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
13.1. Der Veranstalter hat den Reisenden vor Reiseanme-
ldung und in der Reisebestätigung über Mindestteilneh-
merzahl und Frist zu informieren.Die Leistung ist urheber-
rechtlich geschützt und darf ohne vorherige Einwilligung 
des Verfassers Prof. Dr. Harald Bartl auch teilweise in 
welcher Form auch immer nicht von Unberechtigten ge-
nutzt werden.
13.2. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag 
zurücktreten, wenn sich für die Pauschalreise weniger Per-
sonen als die im Vertrag angegebene Mindestteilnehmer-
zahl angemeldet haben.
13.3. Ist die Mindestteilnehmerzahl nach Ziff. 13.1. nicht er-
reicht und will der Veranstalter zurücktreten, hat der Veran-
stalter den Rücktritt innerhalb der im Vertrag bestimmten 
Frist zu erklären, jedoch spätestens bei einer Reisedauer 
von mehr als sechs Tagen 20 Tage, bei einer Reisedauer von 
zwei bis höchstens sechs Tagen 7 Tage und bei einer Rei-
sedau-er von weniger als zwei Tagen 48 Stunden – jeweils 
vor Reisebeginn.
13.4. Tritt der Reiseveranstalter vom Vertrag zurück, verli-
ert er den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.
13.5. Der Veranstalter ist infolge des Rücktritts zur Rücker-
stattung des Reisepreises verpflichtet und hat die Rücker-
stattung unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 
Tagen nach dem Rücktritt, zu leisten.

14. Rücktritt des Veranstalters bei unvermeidbaren, 
außergewöhnlichen Umständen
14.1. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Ver-
trag zurücktreten, wenn er aufgrund unvermeidbarer, 
außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrags 
gehindert ist und er den Rücktritt unverzüglich nach Kennt-
nis vom Rücktrittsgrund erklärt.

14.2. Durch den Rücktritt nach Ziff. 14.1. verliert der Ve-
ranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis, 
ist zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet und hat 
insofern unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 
Tagen nach dem Rücktritt, die Rückerstattung zu leisten.

15. Reisemängel, Rechte und Obliegenheiten des 
Reisenden
15.1. Mängelanzeige durch den Reisenden
Der Reisende hat dem Veranstalter einen Reisemangel 
unverzüglich anzuzeigen. Wenn der Veranstalter wegen der 
schuldhaften Unterlassung der Anzeige durch den Reisend-
en nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende keine 
Minderung nach § 651m BGB oder Schadensersatz nach § 
651n BGB verlangen.
15.2. Adressat der Mängelanzeige
Reisemängel sind während der Reise bei der Reiseleitung 
anzuzeigen. Ist eine Reiseleitung oder ein Vertreter des 
Veranstal-ters nicht vorhanden oder nicht vereinbart, sind 
Reisemängel, sofern eine schnelle Verbindung möglich ist, 
direkt beim Veranstalter oder der in der Reisebestätigung 
angeführten Kontaktstelle oder dem Reisevermittler an-
zuzeigen (E-Mail, Fax, Telefonnummern ergeben sich aus 
der Reisebestätigung).
15.3. Abhilfeverlangen und Selbstabhilfe
Der Reisende kann Abhilfe verlangen. Der Veranstalter 
hat darauf den Reisemangel zu beseitigen. Adressat des 
Abhilfe verlangens ist die Reiseleitung. Im Übrigen gilt Ziff. 
15.2. (siehe oben).
Wenn der Veranstalter nicht innerhalb der vom Reisenden 
gesetzten angemessenen Frist abhilft, kann der Reisende 
selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderlichen Auf-
wendungen verlangen. Wird die Abhilfe verweigert oder ist 
sie sofort notwendig, bedarf es keiner Frist.
Der Veranstalter kann die Abhilfe nur verweigern, wenn 
sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des Aus-
maßes des Reisemangels und des Werts der betroffenen 
Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden 
ist. In diesen Fällen gilt § 651k Abs. 3 bis Abs. 5 BGB. Der 
Veranstalter ist verpflichtet, den Reisenden über Ersat-
zleistungen, Rückbeförderung etc. und Folgen konkret zu 
informieren und seine Beistandspflichten zu erfüllen (vgl. 
§ 651q BGB).
15.4. Minderung
Für die Dauer des Reisemangels mindert sich nach § 651m 
BGB der Reisepreis. Auf Ziff. 15.1. (siehe oben) wird ver-
wiesen.
15.5. Kündigung
Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel erheblich 
beeinträchtigt, kann der Reisende den Vertrag nach Ablauf 
einer von ihm zu setzenden angemessenen Frist kündigen. 
Verweigert der Veranstalter die Abhilfe oder ist sie sofort 
notwendig, kann der Reisende ohne Fristsetzung kündigen. 
Die Folgen der Kündigung ergeben sich aus § 651l Abs. 2 
und Abs. 3 BGB.
15.6. Schadensersatz
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der 
Kündigung Schadensersatz nach § 651n BGB verlangen. Bei 
Schadensersatzpflicht hat der Veranstalter den Schadens-
ersatz unverzüglich zu leisten.
15.7. Anrechnung von Entschädigungen
Hat der Reisende aufgrund desselben Ereignisses gegen 
den Veranstalter Anspruch auf Schadensersatz oder auf 

Erstattung eines infolge einer Minderung zu viel gezahl-
ten Betrages, so muss sich der Reisende den Betrag an-
rechnen lassen, den er aufgrund desselben Ereignisses 
als Entschädigung oder als Erstattung nach Maßgabe 
internationaler Übereinkünfte oder von auf solchen beru-
henden gesetzlichen Vorschriften nach § 651p Abs. 3 BGB 
erhalten hat.

16. Haftungsbeschränkung
16.1. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dre-
ifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des 
Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig her-
beigeführt wird, oder soweit der Veranstalter für einen 
dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
16.2. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu er-
bringende Reiseleistung internationale Übereinkommen 
oder auf diesen beruhende gesetzliche Bestimmungen, 
nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter 
bestimmten Voraus-setzungen oder Beschränkungen gel-
tend gemacht werden kann, so kann sich der Veranstalter 
gegenüber dem Reisenden auf diese Übereinkommen 
und die darauf beruhenden gesetzlichen Bestimmungen 
berufen.
16.3. Auf Ziff. 15.7. (Anrechnung von Entschädigungen) 
wird verwiesen.

17. Verjährung – Geltendmachung
17.1. Die Ansprüche nach § 651i Abs. 3 Nr. 2., 4. bis 7. 
BGB sind gegenüber dem Veranstalter oder dem Reisev-
ermittler, der die Buchung vorgenommen hat, geltend zu 
machen.Die Leistung ist urheberrechtlich geschützt und 
darf ohne vorherige Einwilligung des Verfassers Prof. Dr. 
Harald Bartl auch teilweise in
welcher Form auch immer nicht von Unberechtigten ge-
nutzt werden.
17.2. Die Ansprüche des Reisenden – ausgenommen 
Körperschäden – nach § 651i Abs. 3 BGB (Abhilfe, Kün-
digung, Minde-rung, Schadensersatz) verjähren in zwei 
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tage, an 
dem die Pauschalreise dem Vertrag nach enden sollte.

18. Verbraucherstreitbeilegung und Online-
Streitbeilegungsplattform
18.1. Unser Unternehmen Franz Hippeli & Sohn e.K. nimmt 
nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle teil.
18.2. Online-Streitbeilegungsplattform: Die Europäische 
Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr/ 
eine Plattform zur Online-Beilegung verbraucherrechtlich-
er Streitigkeiten für Vertragsabschlüsse über die Internet-
seite des Veranstalters oder mittels E-Mail bereit.

Reiseveranstalter: 
HIPPELI-REISEN
Kontaktadresse:
 Oberes Tor 10, 97647 Nordheim/Rhön
Kundengeldabsicherer: Tour-Vers Hamburg

Immer ein neues, interessantes Ziel, Rundfahrten durch wun-
derschöne Landscha� en, in herrlicher Natur unterwegs mit 
netten Menschen. Wir überraschen Sie und Sie dürfen es nur 
genießen!

1. Tag: Anreise am Morgen zu unserer Fahrt ins Blaue. 
Wohin mag die Reise wohl gehen??? 
Welches Ziel haben wir uns wohl ausgesucht?

2. Tag: Nach dem Frühstück geht es weiter. 
Lust auf weitere Überraschungen?

30. JANUAR 2019
27. FEBRUAR 2019
27. MÄRZ 2019
24. APRIL 2019
29. MAI 2019
26. JUNI 2019
31. JULI 2019
28. AUGUST 2019
25. SEPTEMBER 2019
30. OKTOBER 2019
27. NOVEMBER 2019
18. DEZEMBER 2019

Das 27. Jahr besteht nun schon un-
sere beliebte „Tagesfahrt ins Blaue“ 
am letzten Mi� woch im Monat. 
Noch immer für viele unserer Kun-
den ein monatliches „Muss“. Der 
Ansturm für diese Ausfl ugsfahrt ist 
immer noch ungebrochen. Wir freu-
en uns darauf, jeden Monat für Sie, 
liebe Kunden wieder ein neues Ziel 
auszusuchen und Ihnen einen ange-
nehmen und unvergesslichen Tag zu 
bereiten. Im Januar 1993 fi ng es an 
und wir haben Kunden , die uns seit 
der 1. Fahrt die Treue halten. Hierfür 
ein herzliches „Danke schön“ und 
wer diese Überraschungsfahrt noch 
nicht kennt, der hat wirklich einiges 
bei uns hier in der Rhön verpennt. 
Testen Sie doch selbst einmal!

Preis pro Person 25,– €

„Froh schlägt das Herz 
im Reisekittel, vorausge-
setzt man hat die Mittel!“

(Wilhelm Busch)

Mittwochstreff 

Lust auf einen Weihnachtsbummel mit Glühwein?
Nehmen Sie sich für einen Tag „ZEIT“ mit Verwandten, guten Freunden, Arbeitskollegen und Bekannten und gönnen 
Sie sich eine vorweihnachtliche Auszeit! Ein entspannter Ausfl ug auf einen für Sie ausgesuchten Weihnachtsmarkt 
bei Glühwein, Weihnachtsdü� en und geselligem Beisammensein s� mmt Sie sicherlich auf Weihnachten ein und tut 
einfach nur gut!

Samstag, den 30.11.19  „Advent in den Höfen in Quedlinburg/Harz“
Jährlich veranstaltet Quedlinburg in der Weihnachtszeit den Advent in den Höfen. Zuerst begrüßt Sie ein örtlicher Stadt-
führer und zeigt Ihnen die winterliche Stadt. Danach schlendern Sie durch die schmalen Gassen der Altstadt und lassen 
sich in weihnachtliche S� mmung versetzen.
Busfahrt + Stadtf ührung 90 Minuten Euro 39,– 

Samstag, den 30.11.19 „Kuchlbauers Turmweihnacht“ im märchenha� en Abensberg
Die Brauerei erstrahlt im weihnachtlichen Lichterglanz und das gesamte Gelände verwandelt sich in „Kuchlbauers Turm-
weihnacht“ mit über 400.000 LED-Lichtern. 
Busfahrt Euro 30,–

Samstag, den 07.12.19 Tübingen 
mit „14. Interna� onales Tübinger Schokoladenfes� val chocolART“ und Weihnachtsmarkt
Besuch von Deutschlands größter Schoko-Erlebniswelt. Der Weihnachtsmarkt und die chocolART befi nden sich auf dem 
historischen Marktplatz von Tübingen, umgeben von zauberha� en Fachwerkhäusern. Über 100 Chocola� ers und Ma-
nufakturen laden in der malerischen Kulisse der historischen Altstadt ein, der süßen Versuchung NICHT zu widerstehen. 
Busfahrt Euro 30,–

Dienstag, den 10.12.19 Nürnberg Weihnachtsmarkt 
und Besuch bei „Lebkuchen Schmidt“ mit Einkaufsmöglichkeit
Busfahrt/Sonderpreis unter der Woche Euro 20,–

Samstag, den 14.12.19 Dinkelsbühl /Roman� sche Straße 
„Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt“ mit 60 qm großer Krippe im Münster St. Georg
Busfahrt Euro 25,–

Unsere besonderen 
Weihnachtsmärkte 2019 für Sie:

„Fahrt ins Blaue“
„Tapetenwechsel“ - 
raus aus dem Alltag, rein in den Bus!




